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Besteller die hergestellte Sache zu ist. Dies gilt auch dann, wenn ein
übergeben und das Eigenthum an Vertrag nicht zu Stande kommt.

der Sache zu verschaffen. Auf einen 653. Ein Mäklerlohn gilt als
solchen Vertrag finden die Vorschrif-  stillschweigend vereinbart,
lten über den Kauf Anwendung; ist wenn die dem Mäkler übertragene
eine nicht vertretbare Sache herzu-Leistung den Umständen nach nur
stellen, so treten an die Stelle des gegen eine Vergütung zuerwarten ist.
§ 433, des § 446 Abs. 1 Satz 1 Ist die Höhe der Vergütung nicht

und der §§ 447, 459, 460, 462 bestimmr, so ist bei dem Bestehen
bis 464, 477 bis 479 die Vorschrift einer Taxe der taxmäßige Lohn, in

ten über den Werkvertrag mit Aus= Ermangelung einer Taxe der übliche
nahme der §§ 647, 648. Lohn als vereinbart anzusehen.

Verpflichtet sich der Unternehmer 654. Der Anspruch auf dennur zur Beschaffung von Zuthaten   Mälklerlohn und den Er-

oder sonstigen Nebensachen, so fin= satz von Aufwendungen ist ausge-
den ausschließlich die Vorschriften schlossen, wenn der Mäkler dem In-
über den Werkvertrag Anwendung. halte des Vertrags zuwider auch für

den — Theil thätig gewesen ist.
655.  Ist für den Nachweis der

Achter Titel. 655  Gelegeheit zum Abschluß
Mäklervertrag  1), ).  eines Dienstvertrags oder für die

  Vermittelung eines solchen Vertrage

652. Wer für den Nachweis ein unverhältnißmäßig hoher Mäk— der Gelegenheit zum Ab= lerlohn vereinbart worden, so kann

schluß eines Vertrags oder für die er auf Antrag des Schuldners durch
Vermittelung eines Vertrags einen Urtheil auf den angemessenen Be-
Mäklerlohn verspricht, ist zur Ent= trag herabgesetzt werden. Nach der
richtung des Lohnes nur verpflichtet, Entrichtung des Lohnes ist die Her-
wenn der Vertrag in Folge des absetzung ausgeschlossen.

Nachweises oder in Folge der Ver- 656. Durch das Versprechen
mittelung des Mäklers zu Stande eines Lohnes für den
kommt. Wird der Vertrag unter Nachweis der Gelegenheit zur Ein-
einer aufschiebenden Bedingung ge= gehung einer Ehe oder für die Ver-
schlossen, so kann der Mäklerlohn mittelungdes Zustandekommens einer
erst verlangt werden, wenn die Be- Ehe wird eine Verbindlichkeit nicht
dingung eintritt. begründet. Das auf Grund des Ver-

Aufwendungen sind dem Mäkler sprechens Geleistete, kann nicht des-
nur zu ersetzen, wenn es vereinbart halb zurückgefordert werden, weil

1) Dig. Tit. 50, 14 do proxeneticis. Preuß. LN. I. 13 § 5 ff. oder
1 11 § 869 ff. Sächs. BG. 96 1254—1259. (Code de comm. art. 74 .)

Bayer. Entw. Art. 702. — Ueber Kursmakler s. Börsengesetz v. 22. Juni 1896

8 30 ff.; Handelsmäller s. HGB. Art. 66—84; Entw. des HGB. (1890) §§82—-93.

2) Ueber den Trödelvertrag s. Mot. z. EIL. Bd. 1I S. 516 ff. Dig.
19, 3 de nestimatoria. Windscheid, Pand. § 383. Dernburg, Pand. II § 120.
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eine

hat.

eine Vereinbarung, durch die der an-

dere Theil zum Zwecke der Erfüll-
ung des Versprechens dem Mäkler
gegenüber eine Verbindlichkeit ein-

geht, insbesondere für ein Schuld-
anerkenntniß-

Neunter Titel.

Auslobung 9.

— Wer durch öffentliche Be-
657. »kanntmachung eine Be—

lohuung für die Vornahme einer
Handlung, insbesondere für die Her-
beiführung eines Erfolges, aussetzt,
ist verpflichtet, die Belohnung dem-
jenigen zu entrichten, welcher die
Handlung vorgenommen hat, auch
wenn dieser nicht mit Rücksicht auf

die Auslobung gehandelt hat.

658. Die Auslobung kann bis
zur Vornahme der Hand-

lung widerrufen werden.

bekannt gemacht wird oder wenn er

Auf die Widerruflichkeit kann in

der Auslobung verzichtet werden;
ein Verzicht liegt im Zweifel in der
Bestimmung einer Frist für die Vor-
nahme der Handlung.

650. Ist die Handlung, für
»welche die Belohnungaus-

Verbindlichkeit nicht bestanden

Diese Vorschristen gelten auch für

Der Wi-
derruf ist nur wirksam, wenn er in

derselben Weise wie die Auslobung
theiligten den Streit über ihre Be-

durch besondere Mittheilung ersolgt.

661.

gesetzt ist, mehrmals vorgenommen
worden, so gebührt die Belohnung
demienigen, welcher die Handlung
zuerst vorgenommen hat.

Ist die Handlung von Mehreren
gleichzeitig vorgenommen worden, so
gebührt jedem ein gleicher Theil der
Belohnung. Läßt sich die Belohnung
wegen ihrer Beschaffenheit nicht thei-
len oder soll nach dem Inhalte der
Auslobung nur Einer die Belohnung

erhalten, so entscheidet das Loos.

660. Haben Mehrere zu dem
Erfolge mitgewirkt, für

den die Belohnung ausgesetzt ist, so
hat der Auslobende die Belohnung
unter Berücksichtigung des Antheils
eines jeden an dem Erfolge nach bil-

ligem Ermessen unter sic zu verthei-
len. Die Vertheilung ist nicht ver-
bindlich, wenn sie offenbar unbillig
ist; sie erfolgt in einem solchen Falle
durch Urtheil.

Wird die Vertheilung des Aus-
lobenden von einem der Betheiligten

nicht als verbindlich anerkannt, so
ist der Auslobende berechtigt, die Er-
füllung zu verweigern, bis die Be-

rechtigung unter sich ausgetragen ha-
ben; jeder von ihnen kann verlan-

gen, daß die Belohnung sür alle hin-
terlegt wird ).

Die Vorschrift des § 659 Abs. 2

Satz 2 findet Anwendung.
Eine Auslobung, die eine
Preisbewerbung zum Ge-

1) z. B. Preisausschreibung für den besten Entwurf eines bestimmten Bau-
objekts, für das beste Gemälde, die beste Abhandlung über einen bestimmten

Gegenstand, Ausschreibung einer besonderen Belohnungfür die Eroberung der ersten Kanone.

Code civ. art. — Vgl. Zachariae, Franz. Cioilrecht 11 §5 343
verlorenen Sache, Preis
11 § 988 ff.

für den Finder einer
Preuß. LN. I.

Anm. 2. Bayer. LR. — Bayer. Entw. Art. 753 l
2) Hinterlegung s. § 372 ff. mit Anm., E. 144 mit Anm.
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